
Meine Damen und Herren! Unser Schicksal ist es - manche 
mögen es auch Verhängnis nennen daß wir in diesen Monaten 
praktisch Unmögliches möglich machen müssen. Darum lassen 
Sie mich zu diesem Problem etwas Grundsätzliches sagen:

Wir stehen hier in einer manchmal kaum tragbaren Verant
wortung. Der Prozeß der Erneuerung hat sich, wenn ich es so sa
gen darf, im allgemeinen politischen Bereich am weitesten 
durchgesetzt, etwa im Denken und Empfinden der Menschen, 
während wir uns hier im Parlament auf weite Strecken hin ein
fach noch nicht dazu durchgerungen haben, wirklich neue Fun
damente zu gestalten. Wir basteln vielfach an Detailfragen, an
statt Altes tatsächlich abzureißen und neu aufzubauen.

In meiner Heimatstadt Königsbrück, bekannt durch seinen be
rüchtigten sowjetischen Truppenübungsplatz, gibt es wie in so 
vielen Städten der DDR - ich will es einmal so nennen - sozialisti
sche Ruinengrundstücke, entstanden durch die Schlamperei der 
Verantwortlichen vergangener Jahrzehnte. Anstatt abzureißen 
und neu zu bauen, war die Lösung bisher, ein Schild anzunageln 
oder höchstens noch einen Bauzaun darum zu setzen: Vorsicht, 
Einsturzgefahr! Das war das Ganze.

Machen wir es hier mit unserer Arbeit nicht manchmal ganz 
ähnlich? Wir verbessern, wir ergänzen, wir lassen weg. Übrig 
bleibt immer noch eine Ruine, wenn, wie im vorliegenden Ent
wurf, der Unterbau - sprich: Zivilgesetzbuch - eine bald zur Ma
kulatur gewordene Angelegenheit wird. Sicher, wir müssen an
gleichen, damit dann mit dem Wirksamwerden des Staatsvertra
ges die Dinge laufen können. Aber wenn dieses Zivilgesetzbuch 
nun eine kosmetische Reparatur erfährt, dann wird die Rechtssi
cherheit, so meinen wir, nicht größer, sondern eher geringer.

Wenn wir schon nicht im Blick auf die baldige Einheit 
Deutschlands den Mut zur grundsätzlichen Übernahme des 
BGB aufbringen - wir meinen, das wäre der sauberere Schritt -, 
dann dürfen nicht nur Worte, Absätze, Paragraphen ausgelassen 
oder verändert werden, sondern dann müssen grundsätzlich 
ganze Komplexe neu ausgearbeitet und umfassend geändert 
werden. Das Setzen von Fundamenten und nicht nur das Auf
stellen von Bauzäunen, die bekanntlich in der DDR die Eigen
schaft haben, viel zu lange zu stehen, ist notwendig.

Unsere Meinung zum vorliegenden Entwurf: Ja, aber konse
quenter und mutiger als angefangen!

Wir unterstützen den Überweisungsvorschlag des Präsi
diums. - Danke.

(Schwacher Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön für den Beitrag der DSU. - Es spricht jetzt für die 
Fraktion Die Liberalen Abgeordneter Horst Kauffmann.

Kauffmann für die Fraktion Die Liberalen:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit der Behand
lung des 1. Zivilrechtsänderungsgesetzes gehen wir einen ersten 
Schritt auf dem Wege der Wiederherstellung freiheitlicher Per
sönlichkeitsrechte für alle Bürger unseres Landes - einen ersten 
Schritt, weil wir auf längere Zeit, da stimme ich mit meinem Vor
redner überein, auch mit einem geänderten Zivilgesetzbuch 
nicht auskommen können. Doch dessen ungeachtet, sehen wir 
den uns vorgelegten Änderungsentwurf als einen ersten Beitrag 
zur Verwirklichung unserer liberalen Ansichten über die Stel
lung des einzelnen Bürgers in der Gesellschaft.

Wir begrüßen sehr die konsequente Hinwendung zum Privat
eigentum und das Zurückdrängen des Staates auf seine ureigen
sten Aufgaben.

Wir, die Parteien der Koalition, sind doch unter der Zielset
zung angetreten: Sowenig Staat wie möglich, soviel Staat wie nö
tig! Nun ist es folgerichtig, wenn wir sozusagen per Gesetz den

Weg frei machen für die Freiheit jedes einzelnen Bürgers, alle 
ihn betreffenden Entscheidungen selbst zu treffen.

Das ist ein weiteres Stück Wiederherstellung von Rechts
staatlichkeit; denn bisher war der Bürger in all seinen Ent
scheidungen der Willkür des Staates ausgeliefert. Ich erinnere 
an dieser Stelle an solche vom SED-Staat erlassenen Ermäch
tigungsgesetze, die es dem Staat gestatteten, zu militärischen 
bzw. die Staatssicherheit betreffenden Gründen den Bürger 
von seinem Grund und Boden zu verjagen, (wozu diese Geset
ze dienten, wissen wir ja) oder, um auch dieses Beispiel zu 
nennen, dem Bürger vorzuschreiben, an wen und zu welchen 
Bedingungen er sein persönliches Eigentum zu veräußern hat. 
Auch hier sei erinnert an die unrühmliche Rolle des VEB Ma
schinen- und Materialreserven, an den eine Zeitlang jeder Bür
ger seinen Privatgebrauchtwagen verkaufen mußte, oder an 
das Vorkaufsrecht des Staates beim Verkauf von Grundstük- 
ken.

Wozu alle diese Gesetze und Verordnungen führten, wissen 
wir: zu Korruption, Amtsmißbrauch, Lüge und Betrug, zu einem 
verkommenen Wirtschafts- und Finanzwesen, dem die Bürger 
ihre eigenen Wertesysteme insgeheim, doch von jedem aner
kannt, gegenüberstellten. Damit muß nun ein für allemal Schluß 
gemacht werden, ja, wir Liberaldemokraten stimmen vom 
Grundsatz her den Änderungsvorschlägen zum Zivilgesetzbuch 
zu, sagen aber auch, das ist nur der Anfang, der Anfang zur 
Schaffung eines einheitlichen Bürgerrechts.

Gestatten Sie mir eine Anmerkung zu dem Änderungsvor—- 
schlag §23, Gegenstand des persönlichen Eigentums. Ich glau
be, die Kollegin Bencze hat schon darauf hingewiesen. Es 
reicht nicht, wenn wir nur am Absatz 2 eine kosmetische Ope
ration vornehmen, ohne das Grundübel zu beseitigen, und das 
liegt in der gesamten Anlage des 2. Teils des ZGB. Was wir 
brauchen, ist eine klare Definition von Besitz und Eigentum 
bis hin zur Erbpacht.

Die in § 23 auch noch in der uns vorliegenden geänderten Fas
sung unzulässige Einengung des Eigentumsbegriffs ist keines
falls mehr zeitgemäß, schon gar nicht die Betonung des Eigen
tums von Handwerkern und Gewerbetreibenden. Nach unserer 
Auffassung gibt es nur einen Eigentumsbegriff.

Der Hinweis am Ende des Absatzes 2, überall dort, wo das per
sönliche Eigentum benannt wird, diesen durch den Begriff Pri
vateigentum zu ergänzen, trifft die Sache nicht. Gerade beim 
Eigentum müssen wir alle unser Ziel vor Augen haben: den 
Übergang zur sozialen Marktwirtschaft.

Ich bitte, bei der Behandlung des Gesetzentwurfes in den 
Ausschüssen diesen Hinweis aufzugreifen. Ich möchte jedoch 
auch nicht verhehlen, daß es mir persönlich nicht einsicht 
war, weshalb mit diesem Gesetzentwurf auch der Ausschuß Ar7"' 
beit und Soziales betraut werden soll, wenn sich das nur auf das 
Rechtsanwendungsgesetz aus 75 bezieht, wo lediglich ein biß
chen sozialistische Lyrik und das Wort international herausge
nommen werden soll, verstehe ich diesen Überweisungsantrag 
nicht.

(Vereinzelt Beifall bei den Liberalen)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön, Abgeordneter Kauffmann von der Fraktion Die 
Liberalen. Die Aussprache zu Punkt 6 ist damit beendet. Das Prä
sidium schlägt vor, den Gesetzentwurf des Ministerrates, ver
zeichnet auf Drucksache Nr. 72, zu überweisen zur federführen
den Beratung an den Rechtsausschuß und zur Mitberatung an 
den Wirtschaftsausschuß und den Ausschuß für Arbeit und So
ziales.

Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzei
chen. - Das ist mehrheitlich der Fall. Ich bedanke mich. Damit ist 
die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7:


